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Fördergrundlage:

Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) unterstützt – in Anlehnung an die integrierten Licence/Bachelor- und Master-Studiengänge – die Entwicklung gemeinsamer strukturierter Doktorandenausbildungen.

Ziel der Förderung der DFH ist es, Doktoranden zu ermöglichen, ihre Dissertation unter der Betreuung von mindestens einem in Deutschland und einem in Frankreich tätigen Hochschullehrer vorzubereiten. Durch den erfolgreichen Abschluss des gemeinsamen Promotionsverfahrens wird ihnen der Doktorgrad der beteiligten Universitäten verliehen.

Die deutsch-französische Promotion steht allen Fachrichtungen offen.

Sie soll folgende Kriterien erfüllen:

· wissenschaftliche Exzellenz des Forschungsprojektes,

· gemeinsame Betreuung des Doktoranden durch mindestens zwei in unterschiedlichen Staaten ansässige Hochschullehrer, 

· Qualität des Betreuungskonzeptes (von beiden Hochschulen getragene, spezifische und individuelle Betreuung zur Erweiterung der Spezialisierung sowie zur Strukturierung der Einbindung des Doktoranden in die Forschungslandschaft in Deutschland und Frankreich),

· Niveau und Erfahrungen im deutsch-französischen Wissenschaftsdialog,

· Relevanz der wissenschaftlichen Arbeit.

Die vorliegende Ausschreibung betrifft: 

· Anträge auf eine dreijährige Förderung zur Vorbereitung der Dissertation und der gemeinsamen Disputation,

· Anträge, die sich auf die Förderung der Disputation einer Dissertation beschränken.

Die finanzielle Unterstützung der DFH dient der Deckung der mit der Mobilität des Doktoranden und der Durchführung des Cotutelle-Verfahrens verbundenen Mehrkosten.  

1) Anträge auf Vorbereitung der Dissertation und der gemeinsamen Disputation: 

Die DFH bewilligt eine Zuwendung in Höhe von 1.500 € pro Jahr, d.h. 4.500 € für maximal 3 Jahre zur Deckung:
· der Mobilitätskosten des Doktoranden (Reise und Unterkunft im Rahmen der Auslandsaufenthalte inklusive Teilnahmegebühren für Tagungen und Konferenzen),

· der Erstattung in Höhe von maximal 1.000 € der Reise- und Unterbringungskosten, die für die Betreuer im Rahmen ihrer Begegnungen sowohl mit dem Doktoranden als auch mit den Mitgliedern des Disputationsausschusses bei der gemeinsamen Disputation entstehen.

2) Anträge, die sich auf die Förderung der Disputation der Dissertation beschränken: 

Die DFH bewilligt eine Zuwendung in Höhe von 1.000 € für die Erstattung der Reise- und Unterbringungskosten des Disputationsausschusses im Rahmen der gemeinsamen Disputation.

Die Förderung der DFH ist kumulierbar mit den Grundfinanzierungen, die etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem französischen Ministerium für Promotionen bewilligt werden. Sie ist nicht kumulierbar mit den speziellen Cotutelles-Förderungen des MESR und des DAAD.

Antragstellung:

Der Antrag muss folgende Elemente enthalten:

1) Anträge auf Vorbereitung der Dissertation und der gemeinsamen Disputation
· Lebenslauf des Doktoranden und Kopien seiner Zeugnisse,

· eine Darstellung des Promotionsprojektes,

· eine übersichtliche und informative Stellungnahme beider Betreuer,

· einen detaillierten Betreuungsplan, mit Angabe der Dauer der Aufenthalte im Partnerland,

· eine Kopie der Cotutelle de thèse-Vereinbarung der beteiligten Hochschulen,

· eine Kopie der entsprechenden deutschen Promotionsordnung,

· Angaben zu weiteren Finanzierungsquellen (Anteil der beim MENESR, bei der DFG, beim DAAD beantragten Förderung oder anderweitige Finanzierungen).
2) Anträge, die sich auf die Förderung der Disputation der Dissertation beschränken
· Lebenslauf des Doktoranden und Kopien seiner Zeugnisse,

· eine Darstellung des Promotionsprojektes,

· eine begründete Stellungnahme beider Betreuer, 
· eine Kopie der Cotutelle de thèse-Vereinbarung der beteiligten Hochschulen,

· eine Kopie der entsprechenden deutschen Promotionsordnung.

Der Antrag sollte folgende formale Kriterien erfüllen:

· das Antragsformular muss ordnungsgemäß ausgefüllt sein; der schriftliche Antrag muss gemeinsam von beiden Betreuern eingereicht und vom Leiter der beteiligten französischen Ecole doctorale gegengezeichnet sein,

· der Antrag muss vom Doktoranden unterzeichnet sein (für den französischen Doktoranden über den Betreuer und den Leiter der Ecole doctorale).
Verfahren:

1) Anträge auf Vorbereitung der Dissertation und der gemeinsamen Disputation
Die Anträge werden im Rahmen zweier Evaluierungsrunden pro Jahr begutachtet. Für die Antragstellung gelten die im nachfolgenden Zeitplan angegebenen Fristen *: 
	Ständige Veröffentlichung auf der DFH-Internetseite




(
	Frist der Antragstellung



	31.03.                             oder                             31.10.


(
	Administrative Evaluation durch das Sekretariat der DFH 
und externe wissenschaftliche Begutachtung


	April / Mai
	November / Dezember


(
	Förderentscheidung des Präsidenten der DFH


	Juni
	Dezember


(
	Bekanntgabe der Förderentscheidung und 
Erstellung des Zuwendungsvertrages durch die DFH


	Juli
	Januar


* Die genannten Fristen sind unverbindlich und keineswegs bindend für die DFH.

2) Anträge, die sich auf die Förderung der Disputation der Dissertation beschränken
Anträge, die im Rahmen dieser Ausschreibung gestellt werden, können das ganze Jahr über, jedoch spätestens 6 Wochen vor der Disputation, eingereicht werden.

Den Antrag bitte per Post und per E-Mail an die DFH senden (Stichwort: cotutelle de thèse) 
An den Präsidenten der 

Deutsch-Französischen Hochschule

Villa Europa, Kohlweg 7

66123 Saarbrücken

Forschung-recherche@dfh-ufa.org
Ein Rechtsanspruch auf die Förderung durch die DFH besteht nicht. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

Maria Leprévost

+49(0)681 938 12-105

leprevost@dfh-ufa.org 
Monika Bommas

+49(0)681 938 12-115

bommas@dfh-ufa.org 



Ausschreibung zur Förderung


Deutsch-französischer Cotutelles de thèse 
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